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[1656 August 7 . ] A
"ANTWORTH1 [VON BUERGERMEISTER-UND RAT? VON ZUERICH] UFF UNSER

EIDTGNOSSEN DER 5 [KATH. ] ORTTEN NEUEW JNGEGEBNE
SCHRIFFT [DIE , GEMEINT DIE "ANTWORTH", DEN KATH. SCHIED-
ORTEN FR UND SO? ZUHANDEN DER GESANDTEN DER V KATH. OR¬
TE ANLAESSLICH DER VOM 12 . JULI BIS 21 . AUGUST 1656
DAUERNDEN TAGSATZUNG DER XIII ORTE IN BADEN2 , WELCH
LETZTERE NOCH UNERLEDIGTE STREITPUNKTE NACH DEM VILL-
MERGERKRIEG HAETTE AUSRAEUMEN SOLLEN - FORTSETZUNG
DER FRIEDENSVERHANDLUNGEN- , UEBERGEBEN WURDE] "

"Dass etwas in unseren dem Re [ a] hten Uebergebnen Schrifften mehrers Jngebracht,

alss aber geredt , und behandtlet worden , widersprechendt wir in bester form,

und bezüchendt unss desswegen uff unsere hochgeehrte Herren Ehrensätz selbs,

mit gebührendtem ersuechen und bitten , was in unsers gegentheiZs [ der V kath.

Orte ] Schrifften Angezogen , und alles durch uns von rnundt und nit schriftlich

beantwortet , so sy es nottwendtig fundendt , von unns auch mehrere Jnformation
Zuvememmen.
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Jnn der Triplic Zwahren , so wir Stuckhsweiss von uns gegeben , war etwas uss-

gelassen , darvon gleichwollen von mundt geredt , und desswegen Jst es auch bey-

gesezt worden , Jn dem Exemplar unnser Volkhormmen Schrift den herren Säzen

Uebergeben , ehe wir von Baden gereisset.

Mit dem Allegierten Exempel des Herren Bürgermeister [von Zürich , Hans]

Waldtmans  sei . Probierendt wir gnuegsamb , das andere Eidtgnossen

[- Vermittlungsbemühungen der eidg . Orte im Waldmannhandel 1489 - ] sich auch

in Krafft der Püntten Underfangen , Jnn Sachen der Statt Zürich Souverainitet

und Judicatur betreffendt , Zehandtlen , und darüber Zesprechen , bey welcher Sy

auch geschirmbt worden , weill die Pündt einanderen darzue obligierendt , unnd

hiemit . . . [Landammann und Landrat ] von Schweiz Jren ohnnötigen reservat [dass

sich Zürich in den Artherhandel von 1655 eingeschaltet hatte ] Zethund kein

Ursach gehabt , sonder den Püntten , unnd unser genugsarmen erleüterung Trauwen
sollen.

Des Landtvogts von Baden [Johann Franz R e d i n g ] Schreiben an [Schultheiss

und Rat von ] Kaiserstuell , und dass betreüwliche Anmahnen [der V kath . Orte]

der Ennetgebirgischen Underthanen umb hilff [ d . h . Truppen ] , haltendt wir für

ein Unwidersprechliche Zügnuss des praemeditierten , erfolgten und beharreten

ohnbedingten Rechtversagens , Hoffendt auch die herren Ehren =Sätz es nit An¬

derst befinden wertendt.

Die Unnderthannen Ennetgebirgs hand wir in gebührender , unnd erforderlicher

form Zum Stillsizen [Neutralität ] wegen allen [ reg . ] ortten gleich schuldti-

gen , und Eidelich geschwomen Treüw , und gehorsamme vermanen Lassen , Sindt

auch gewüss berichtet , das es Jnnen auch etliche Catholische Rechtsgelerte

gerathen , undt befundten , das Sy mit guetter gewüssne wider nur ein , oder den

wenigeren Theill Jrer oberherren feindtlich sich nit Könnendt gebruchen las¬

sen : Jm Thurgeüw hettendt wir auch die neutralitet placidiert , wan es , wie es

billich sein sollen , in allen gemeinen herrschafften durchgehendt gewessen

were : Aber das Cläre Widerspill Züget der Freyen Embteren , Bremgartten , und

[der Stadt ] Baden , wider unns undt die Unnsem Verüebte Feindthetligkheiten:

Nun verhoffendt wir für das Künfftig , weill diser Puncten mit unwidertrybli-

chen gründten Zum Recht gesezt , werde ein rechtmessige erleüterung be-

schehen.

Weill unnsers gegentheils von den Jrigen selbs ufgenommne bericht , uss sagen,

und Kundtschafften in dergleichen fähl den Rechten Keins wegs gemess , halten

wir darfür die herren Ehrensäz daruff dass wenigste nit sehen werdent , dess¬

wegen wir auch Unvonnötten Achtendt , nur das Wenigste daruff Zue Antwortten.
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Unsseren durch Unbilliches Recht versagen 3 äbgenöttigten Rechtmessigen Krieg ,

vermeinendt Sy abzueleinen mit solchen gegenwürffen , die verhoffendtlich in

der Waagschüssel der gerechtigkheit weit Zue Lycht erfunden werden sol-

lendt.

Unns ist Zwahren vor dem Krieg mit wortten und in Schrifft uff den Recht standt

gedüttet , Jm werckh aber derselbig beharlich usgeschlagen worden 3 dan man den-

selbigen bedinget 3 uff der 5 [kath . ] ortten verstandt des Landtsfridens [von

1531] 3 Verträgen und Abscheidt , das nichts Anderst Jst 3 Als wir sollendt unns

Jrem willen unndergeben 3 Jst das ein annemblich oder ohnbedingt Recht?

So habendt Sy auch vor dem Krieg niemahlen Zue emambsung Jrer Säzen verste¬

hen wollen 3 wie es aber vonn unss in Eidtgnössischem verthruwen besche-

hen.

Der Usschlag des Eidtgnössischen Rechten mit dero von Schweiz beygefüegter

aller scherpfister protestation [wegen des Artherhandels 1655] 3 Jst ein von

aller ohnpassionierten weit gebillichte Ursach des darwider fürgenommen ge-

walts.

Wan das Recht versagen nit bey unnserem gegentheill ein beschlossen ding ge-

wesen 3 hette es Jhrseits Keiner Anstalten von nötten gehabt 3 dan wir nie an-

ders 3 alss das Recht begert 3 dessen wir auch den allwüssenden Gott Zue gezü-

gen anrüeffendt.

Hette man unns Jm Decembri 1655 nur des Rechten Vertröstet 3 wie es in ange¬

fangnem Krieg von Schweiz erfolget 3 wehrendt die gesante auch guetwiligklich

wider [ an die XUI - örtige Vermittlungskonferenz von Ende 1655/Anfang 1656]
3

allhar [nach Baden ] khommen : der beharlich abschlag aber desselben mit hocher

protestation dero von Schweiz hat unnss nit ohnne Ursach alle bessere hoffnung

benommen und unsere g . H. unnd Ob. [Bürgermeister und Rat ] absags genueg be-

dunckht 3 Zue Ergreiffung der billichen Waaffen.

Dass der Ussgang dero von Ardt [ - Hikodemiten von Arth ; Artherhandel ! - ] von

Sicherheit wegen Jhres glaübens unnd gewüssne 3 die allein in Gottes gewalt 3

unnd deroselben ufnam anderer ortten weder wider das Eidtgnössisch harkhommen 3

nach der Acht Alten ortten Pundt [von 1353 ] , Jst schon mit mehrerem genugsamb

erwissen 3 das aber der gesuechte Rechtstandt nur das wort 3 und ein anders dass

hört gewessen 3 damit beschicht uns ungüetlich 3 undt wirt mit Wahrheit ab der

oberkheit sich mit billichkheit niemandt Zueerkhlagen haben 3 dem Sy schuz unnd

schirm versprochen 3 das Er nit gethrewlich gehalten worden 3 wer aber densel¬

ben ussgeschlagen oder beschimpfet 3 hat ein anders selbs verursachet : Sonn-

sten beschicht in dem Krieg aller ortten mehrers weder der oberkeiten befelch 3
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unnd das Jnen nit lieb Jst , sonderlich aber Jst das auch Kriegs gebruch , wer

Jn -protection uffgenommen wirt , das Er es auch dnnckhbarlich Ehrkhen-

ne.

:Wass Baden , Bremgartten , Mellingen und vill underschidliche Klöster [ in den

Gemeinen Herrschaften ] bey dem vergangnen Krieg den gegentheill für hilff unnd

Vorschub wider unns erzeigen müessen , Jst anderen besser bekhandt 3 alss uns 3

und so Sy es auch sonsten offenbahren solten 3 was Jnen von den Soldaten wi¬

derfahren , wurde es Villen Klegten wider die Unsem die Augen ussbys-

sen.

Jm übrigen Jst unser albereit übergebene Justification des vergangnen Kriegs,

mit sollichen Krefftigen gründten bevestnet , unnd durch dieselben an den hel¬

len Tag , das Schweiz , und Jhre Anhenger , das Eydtgnössische ohnbedingte Recht

versagt.

Wider die obligendte Hundts Rflicht , von derowegen Sy ein sollich Recht , unns

gestehen sollen , wie in unnser deduction mit mehrerem gnugsamb erwis-

sen.

Wider Threüw und Ehrbarkheit , in deme Sy wider das Uralte , ufrichtige , und

geüebte harkhommen , mit hochmüetiger versag des Eidtgnössischen Rechten ge-

handtlet , dxirzue sy sonderlich der 6 . te Artickhel in dem Landtsfriden [von

1531 ] hette vermögen sollen , welcher den Rechtstandt , als das einige mitell

wider den Krieg , mehr als in den Püntten versehen bevestnet.

Ob dem Anstatt so Treüwherzig Annerbottener Hewerung der gemeinen Eidtg.

Püntten , welche auch etliche Catholische ortt Zue grossem Eidtgnössisehern

danckh ufgenommen , die gleich darauff erfolgt particular Pündtsemewerung un-

der den Cathol . ortten [ - Erneuerung des Goldenen Bundes 1656 - ] , auch mit
4

dem H. Bischoff von Basell [Johann Franz von Schönau  im Jahre 1655 ] ,

unss mit ungleichem Verdacht , auch etwas misstrauwen erweckhen sollen , mang¬

let bey den herren Ehrensäzen verho ff entlieh Keines mehreren beweises.

Was fehmer das bemüehende Anerbieten des Rechten betrifft , Jst es mit unformb¬

lichen gedingen , und nach Jrem belieben , nit aber nach der schuldtigen bil-

lichkeit beschehen , auch hette man sich der Statt Zürich wollmeinlicher Er-

leütherung benüegen sollen : Unnd Jst an dem Wort (unbedingt ) nit der hafft

gelegen , sonder an dem Werckh selbs , welches nach heüt Zue Tag redet , das

Namblich unnser E : der 5 ortten gern alless allein nach Jrem willen haben,

und Zuegleich Parthey und Richter sein woltendt . Da wir hingegen alle Zeit,

unnd nach unns des ohnparthysehen Rechten benüegen lassen.

Beschliessendt es hiemit auch , Jnn der Unzwei ffenlichen hoffnung , weill wir



Unnseren Krieg mit Unwidergetribnen gründten gnuegsamb Justificiert , Unsere

hochgeehrte herren Ehrensäs Jn Krafft derselben unsserem gegentheill mit Ur-

theill unnd Recht uferlegen werden 3 unns allen erlittnen Kosten und Schaden

gebührlich Zuersezen . "

1 ) Beim hier vorliegenden Dokument muss es sich mit grösster Wahrscheinlich¬
keit um die in AH 74/23 vom Zuger Tagsatzungsgesandten Beat II . Zur¬
lauben auszugsweise wiedergegebene und von diesem kommentierte Schrift
Zürichs handeln . Laut Angabe von Dr . Ulrich Helfenstein konnte vorliegender
Text im Staatsarchiv Zürich nicht ausfindig gemacht werden . Datierung auf¬
grund von AH 74/23 erschlossen.

2 ) s . EA VI 1 , 339 (Nr . 187)
3 ) s . EA VI 1 , 295 (Nr . 169 ) . Aufgrund einer Notiz in AH 127 , 153 vom 1 . Ja¬

nuar 1656 könnte man annehmen , dass Beat II . Zurlauben als Vertreter von
Stadt und Amt Zug auch an dieser Tagsatzung weilte.

4 ) s . hiezu AH 74/31 Anm. 8 , 9

- AH 74 , 71 - 74 -Kopie Blatt 74 leer
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